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Bekanntmachung – 
Nachtrag Nr. 21 zu der ab 01.01.2014 geltenden  

Satzung der Mobil Betriebskrankenkasse 
 

Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat die vom Verwaltungsrat der Betriebskrankenkasse 
Mobil Oil im Rahmen des Nachtrages Nr. 21 am 22.03.2021 beschlossenen Änderungen der 
Satzung mit Bescheid vom 12.05.2021 (Aktenzeichen: 213-59327.0-4704/2013) genehmigt. 
 
München, 31.05.2021 

 



 
 

 

Nachtrag Nr. 21 zu der ab 01.01.2014 geltenden Satzung der 
Betriebskrankenkasse Mobil Oil 

 
Darstellung: Es werden Absätze vollständig wiedergegeben, in denen Änderungen vorgenom-
men wurden. Änderungen werden in rot ausgewiesen. 
 
Die Satzung der Betriebskrankenkasse Mobil Oil wird wie folgt geändert: 

 
Art. I 

 
…  

§ 11e Wahltarif besondere Versorgung 

… 

(3) Vor Abgabe der Teilnahmeerklärung wird der Versicherte umfassend und in schriftlicher 
oder elektronischer Form informiert über: 

  den Inhalt und die Ziele des betreffenden Versorgungsvertrages, 

  die Freiwilligkeit der Teilnahme, 

  die Rechte und Pflichten, die sich aus der Teilnahme an dem Vertrag ergeben, 

  etwaige Mitwirkungspflichten und etwaige Folgen fehlender Mitwirkung, 

  die Möglichkeit und Form des Widerrufs der Teilnahmeerklärung, 

  die Möglichkeit zur Beendigung der Teilnahme, 

  die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
versichertenbezogener Daten. 

 
Art. II  

(Inkrafttreten) 
 
 

Dieser Nachtrag wurde vom Verwaltungsrat im schriftlichen Abstimmungsverfahren beschlos-
sen. Der Satzungsnachtrag tritt am Tag nach Bekanntmachung in Kraft. 

 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
 
 
gez. J. Jelden        
Jürgen Jelden       
Wienhausen, 22.03.2021 
 
 

 


